
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglement 
 

 
über die Abschreibung 

 
 
des Verwaltungsvermögens 
 
 
 



Gemeinde Sevelen  Gemeindereglemente 

Der Gemeinderat Sevelen erlässt gestützt auf 
 
Art. 5, Art. 136 Bst. g und Art. 185 Abs. 4 des Gemeindegesetzes (sGS 151.2) sowie Art. 27 der Ge-
meindeordnung vom 28. August 2003 
 
als Reglement: 
 
 Art. 1 
 
Geltungsbereich Dieses Reglement regelt die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermö-

gen des Gemeindehaushaltes. 
 
 
 Art. 2 
 
Abschreibungssätze Die Abschreibung erfolgt auf dem Anschaffungs- oder Erstellungswert. 
  
 Die Abschreibungssätze betragen jährlich: 

a) auf Mobilien, Maschinen, Fahrzeugen, Informatik und 
 Planungsausgaben 20 % 
b) auf Gemeindestrassen 5 % 
c) auf Hochbauten 10 % 
d) auf dem übrigen Verwaltungsvermögen 15 % 
e) auf Tiefbauten und Abwasseranlagen 10 % 

 
Der Abschreibungssatz ist im Einzelfall festzulegen, wenn die einzelne 
Investitionsausgabe die Summe von CHF 2'000'000.00 übersteigt.  

 
 Art. 3 
 
Übergangs- Die Abschreibungssätze betragen auf dem Buchwert am 31. Dezember 
bestimmungen 2007 jährlich:  

 
a) auf Mobilien, Maschinen, Fahrzeugen, Informatik und  
 Planungsausgaben 20 % 
b) auf Gemeindestrassen 5 % 
c) auf Hochbauten 10 % 
d) auf dem übrigen Verwaltungsvermögen 15 % 
e) auf Tiefbauten der Abwasseranlagen 10 % 

 
 
 Art. 4 
 
Aufhebung bisherigen Das Reglement über die Abschreibung des Verwaltungsvermögens vom 
Rechts 18. November 1993 wird aufgehoben. 
 
 
 Art. 5 
 
Vollzugsbeginn Dieses Reglement wird mit der Genehmigung des Departements des Innern 

des Kantons St. Gallen rechtsgültig. Es wird ab 1. Januar 2008 angewen-
det. 
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Gemeinde Sevelen  Gemeindereglemente 

Vom Gemeinderat erlassen am 15. Oktober 2007. 
 
 
 
Gemeinderat 
 
 
 
Roman Zogg Claire Angehrn 
Gemeindepräsident Gemeinderatsschreiberin 
 
 
 
Dieses Reglement unterstand vom 24. Oktober 2007 bis 22. November 2007 dem fakultativen Refe-
rendum. Innert dieser Frist wurde keine Urnenabstimmung verlangt. 
 
 
 
Vom Departement des Innern des Kantons St. Gallen genehmigt am: 
 
Für das 
DEPARTEMENT DES INNERN 
Leiterin Rechtdienst 
 
 
 
lic.iur. Gabriela Maag Schwendener  
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